


Manche Vitamine sind kaum noch aus gen-
technikfreier Produktion erhältlich. Auf gen-
technische Art und Weise werden derzeit 
vor allem Vitamin B12 und in zunehmendem 
Maße auch das Vitamin B2 hergestellt.

Im zweiten Halbjahr 2014 beschäftigte sich 
die amtliche Überwachung intensiv mit gen-
technisch veränderten Bakterien aus dem 
Produktionsprozess von Vitamin B2 (Ribo-
flavin) Zusatzstoffpräparaten. Vitamin B2 
Präparate kommen sowohl als Vitaminzusatz 
(insbesondere bei Futtermitteln, aber auch .
z. B. in Säuglingsnahrung, Multivitaminprä-
paraten und Kosmetika) als auch als gelber 
Farbstoff (z. B. in Desserts, Speiseeis, Süß-
waren, Käse, Teigwaren oder auch Mayon-
naise) zum Einsatz.

Für die Produktion von Vitamin B2 sind ver-
schiedene Herstellungsverfahren möglich. 
Eines dieser Verfahren beruht auf dem Ein-
satz von gentechnisch veränderten Stämmen 
des Bodenbakteriums Bacillus subtilis, die 
aufgrund der gentechnischen Veränderung 
mehr Vitamin B2 produzieren als die norma-
len Wildtypbakterien. Für diese Vitamin B2 
Präparate liegt eine positive Stellungnahme 
der Europäischen Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) vor, die auf der Annahme 
beruht, dass das Produkt weder die gentech-
nisch veränderten Mikroorganismen noch 
deren Erbsubstanz (DNA) enthält.

nützliche Stoffe wie Vitamine, Aminosäuren, 
Enzyme oder Zitronensäure von Natur aus.

Die Produktivität dieser Organismen kann 
nicht nur durch klassische Mutagenese son-
dern auch durch gentechnische Optimierun-
gen zweckmäßig verbessert werden. Dadurch 
sind industrielle Produktionsbedingungen 
kostengünstiger und effektiver geworden.

Die Mikroorganismen stellen die gewünschte 
Substanz als Stoffwechselprodukt her und 
geben sie i. d. R. in die Kulturlösung ab, in 
der sie leben. Daraus werden die Zusatzstoffe 
dann zunächst isoliert, anschließend aufge-
reinigt und ggf. noch konzentriert. Entsprech-
ende Zusatzstoffe, die mit Hilfe von gentech-.
nisch veränderten Mikroorganismen herge-
stellt wurden, unterliegen nicht den europä-
ischen Kennzeichnungsvorschriften. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass im Zusatzstoff 
dann keine Überreste oder Bestandteile der 
Produktionsorganismen mehr vorhanden 
sein dürfen.

Bei vielen nicht auf dem Etikett verpflichtend 
aufzuführenden Lebensmittelenzymen ist 
die Herstellung mit Hilfe von gentechnisch 
veränderten Mikroorganismen möglich. So 
z. B. das bei der Käseherstellung verwende-
te Labferment Chymosin, Stärke spaltende 
Amylasen in Brot und Backmischungen, 
Zucker spaltende Invertasen in Süßwaren 
oder auch Zellwand abbauende Pektinasen, 
die zur Erhöhung der Saftausbeute und zur 
Klärung von Fruchtsäften und Wein einge-
setzt werden. Auch Zusatzstoffe wie Ribo-
flavin (Vitamin B2), Cobalamin (Vitamin B12), 
Ascorbinsäure (Vitamin C), Geschmacksver-
stärker wie z. B. Glutamat in Fertigsuppen und 
Knabbergebäck, Süßstoffe wie Aspartam oder 
auch Verdickungsmittel wie Xanthan können 
mit Hilfe von Gentechnik erzeugt worden sein.
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auch die Futtermittelhersteller, die Vitamin 
B2 Präparate und entsprechende Vitamin-
mischungen einsetzen, überprüft werden. Für 
uns galt es somit, die für den Nachweis von 
vermehrungsfähigen gentechnisch veränder-
ten Bacillus subtilis Bakterien notwendigen 
Verfahren kurzfristig zu etablieren und zu 
validieren. Hierfür arbeiteten die Untersu-
chungsbereiche Mikrobiologie und Gentech-
nik im Haus eng zusammen. Sehr hilfreich 
war dabei auch der intensive Austausch mit 
anderen Untersuchungslaboren, da bislang 
weder national normierte Verfahren noch 
Referenzmaterial zur Verfügung standen.

Insbesondere der Arbeitskreis „PCR-Analytik“ 
der Fachgruppe Futtermittel des VDLUFA 
erarbeitete in einer ad hoc Sitzung ein erstes 
national harmonisiertes Untersuchungs-
schema und konnte auch Kontrollmaterial 
für die Methodenüberprüfung zur Verfügung 
stellen.

Der Analysengang beinhaltete den mikrobio-
logischen Nachweis inklusive Differenzierung 
mittels MALDI-TOF-MS und die molekularbio-
logische Bestätigung mittels PCR-Nachweis.

Als Bestätigung der gentechnischen Verän-
derung wurde ein Konstrukt-spezifischer 
Nachweis eines DNA-Sequenzübergangs vom 
lac-Operon aus E. coli in eine Sequenz des 
in der Gentechnik oft verwendeten Plasmids 
pBR322 (sog. pUC-Plasmide) in unserem 
Haus neu aufgebaut.
 
Innerhalb kurzer Zeit wurden im Rahmen des 
NRW-Monitoringprogramms sowohl Futter-
mittelhersteller für Nutz- und Heimtiere als 
auch Lebensmittelproduzenten durch das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz (LANUV) bzw. die Kreisordnungs-
behörden überprüft.

Hintergrund der amtlichen Überprüfung 
waren Auffälligkeiten in Rheinland-Pfalz und 
Hessen in einem Vitamin B2 Präparat aus 
China als Futtermittelzusatz. Ein erstes Indiz 
zeigte sich nach einer mikrobiologischen Un-
tersuchung in Form einer hohen mikrobiellen 
Belastung. Das Wachstum zahlreicher deut-
lich gelb gefärbter Mikroorganismen und die 
Abgabe eines intensiven gelben Pigments an 
das Nährmedium führten zu dem Verdacht, 
dass die Produktionsorganismen noch im 
Produkt vorhanden waren. Sowohl morpholo-
gisch als auch auf DNA-Sequenzebene wurde 
das Vorhandensein vermehrungsfähiger .
Mikroorganismen der Spezies Bacillus subti-
lis bestätigt. Weiterführende molekularbiolo-
gische Untersuchungen mittels Polymerase- 
Kettenreaktion (PCR) erfolgten zum Nachweis 
einer DNA, die in keinem natürlichen Orga-
nismus aber in rekombinanten Plasmiden 
(sog. Klonierungsvektoren) vorkommt, die 
häufig in der Gentechnik verwendet werden. 
Hier zeigten sich sowohl in DNA-Isolaten 
direkt aus dem Vitamin B2 Präparat als auch 
in den isolierten Reinkulturen deutlich posi-
tive Ergebnisse. Das aus China stammende 
Vitamin B2 Präparat enthielt somit eindeutig 
gentechnisch veränderte Bacillus subtilis 
Bakterien.

Da es in der EU bislang keine Zulassung von 
gentechnisch veränderten B. subtilis als 
Lebens- oder Futtermittel gibt, wurde das 
Vitamin B2 Präparat chinesischer Herkunft 
als in der EU nicht verkehrsfähig beurteilt.
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde durch 
das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt 
Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen kurzfristig 
ein Monitoringprogramm initiiert.

Im Rahmen des Monitoring sollten sowohl 
die in NRW ansässigen Lebensmittel- als 
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verarbeiteten Vitamin B2 Präparate weder die 
gentechnisch veränderten Mikroorgansimen 
aus dem Produktionsprozess noch Überreste 
deren Erbsubstanz enthalten.

Nachweis von Bakterien in Lebensmitteln – 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
Lebensmittelbedingte Infektionen und 
Intoxikationen zählen laut der Welt-Gesund-
heits-Orgarnisation (WHO) zu den häufigsten 
Erkrankungen des Menschen. 

Die meisten lebensmittelbedingten Infektio-
nen entstehen beim Verzehr von Lebensmit-
teln tierischer Herkunft (z. B. Fleisch, Wurst, 
Eiern, Milchprodukten), die mit Erregern 
kontaminiert sind. Die Kontamination kann 
dabei auf allen Stufen der Lebensmittelkette, 
von der Erzeugung bis zum Verzehr, erfolgen. 
Häufig werden die Erreger durch Hygiene-
mängel bei der Produktion, Verarbeitung und 
Zubereitung auf die Lebensmittel übertragen. 

Zu den Erregern mit den meisten Fällen von 
lebensmittelbedingten Infektionen zählen 
Salmonellen, Campylobacter-Spezies, Liste-
ria monocytogenes, Yersinina enterocolitica 
und die Shiga-Toxin produzieren Escherichia 
coli (STEC) bzw. Enterohämorrhagische .
E. coli (EHEC), die i. d. R. besonders schwere 
Erkrankungsfälle auslösen. 

Die gen. Pathogene lösen hauptsächlich gas-
trointestinale Erkrankungen beim Menschen 
aus. Die Symptome reichen z. B. von leichter 
Übelkeit und Durchfall bis hin zu schweren 
Krankheitsverläufen mit Todesfällen. Vor die-
sem Hintergrund ist eine möglichst schnelle 
und sichere Detektion solcher Pathogene in 
den z. T. sehr unterschiedlich zusammen-
gesetzten Lebensmitteln im Rahmen des 
Verbraucherschutzes von entscheidender 
Bedeutung. 

Bei den Lebensmitteln waren es Hersteller 
von insbesondere Geschmacks- und Zusatz-
stoffkompositionen, Nahrungsergänzungs-
mitteln und diätetischen Nahrungsmitteln, 
Süßwaren, alkoholfreien Getränken, Frucht-
säften und Säuglingsnahrung. Es wurden 
dabei zahlreiche Vitamin B2 Präparate und 
Vitaminmischungen entnommen und zur 
Untersuchung an uns weitergeleitet. Im Rah-.
men der Analysen wurden nur vereinzelt 
gelbe Kolonien beobachtet, die keinen gelben 
Farbstoff an das Nährmedium abgaben und 
sich nach Differenzierung als natürliche .
Flora herausstellten.

Erfreulicherweise waren auch die molekular-
biologischen Untersuchungsergebnisse der 
aus den Vitaminmaterialien isolierten DNA-
Extrakte hinsichtlich der gesuchten gentech-
nischen Veränderung unauffällig. Somit kann 
davon ausgegangen werden, dass die in NRW 
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der Untersuchung bereits einen positiven 
Nachweis zu erkennen. 

Um eine für einen Erreger-Nachweis aus-
reichend hohe Menge Bakterien zu erhalten, 
werden im Vorfeld diese zunächst mittels spe-
zieller Nährmedien im Lebensmittel vermehrt 
(angereichert). Dabei kommen auch selektive 
Medien zum Einsatz, die das Wachstum der 
Zielbakterien begünstigen und/oder das der 
Begleitflora hemmen. Anschließend wird die 
DNA aus den Bakterien in der Anreicherungs-
kultur isoliert und gereinigt. Im Anschluss 
erfolgt der eigentliche PCR-Nachweis. Ein 
entscheidender Vorteil dieser molekularen 
Methode ist neben der Spezifität und Sen-
sitivität die geringe Dauer des Nachweises 
von 1–2 Stunden. Eine Untersuchung mittels 
kultureller Methoden nimmt für einige Keime 
dagegen zwischen 2 und 4 Tage in Anspruch. 
Es kann bis zum Abschluss der weiterführen-
den Charakterisierung ggf. 7 Tage dauern, bis 
ein eindeutiges Ergebnis vorliegt. 

Es ist möglich, mittels real-time PCR (nach ei-
ner Anreicherung im Lebensmittel) eine Probe 
innerhalb von 2–4 Stunden sicher als negativ 
für einen bestimmten Keim zu identifizieren. 
Für Salmonellen liegt ein Ergebnis im Idealfall 
von der Einwaage des Lebensmittels bis zum 
Ergebnis insgesamt bei unter 24 Stunden. 
Neben der Zeitersparnis beim Nachweis eines 
bestimmten Bakteriums liefert die real-time 
PCR weit vor einer kulturellen Isolierung und 
Charakterisierung relevante Informationen 
für die Bewertungsgrundlage, ob von diesem 
Keim eine Gefährdung für die menschliche 
Gesundheit ausgehen könnte.
 
So wird beispielsweise ein E. coli bereits bei 
der Durchführung des Nachweises auf das 
Vorhandensein eines oder beider Shiga-Toxin 
Gene (stx1 und stx2) und eines weiteren Gens 

In der Routineanalytik werden seit Jahrzehn-
ten kulturelle Verfahren zum Nachweis von 
Pathogenen verwendet. Diese Verfahren sind 
sehr sicher und robust aber nicht immer 
sehr spezifisch. Pathogene lassen sich häufig 
von den nah verwandten nicht-pathogenen 
Vertretern auf einem Kulturmedium nicht 
unterscheiden. Zusätzlich besteht das Pro-.
blem der natürlich vorkommenden z. T. ho-
hen Begleitflora in einem Lebensmittel, die 
parallel zu dem gesuchten Keim mit angerei-
chert wird und so den Zielkeim buchstäblich 
„überwachsen“ kann. 

Die gezielte Isolierung eines Keims mit selek-
tiven Nährmedium ist häufig sehr kosten- und 
zeitaufwendig. Im Rahmen eines Projektes 
sind im Jahr 2014 molekulare Schnellnach-
weisverfahren für die bakteriellen Erreger 
Salmonella, Listeria monocytogenes sowie 
STEC/EHEC basierend auf der real-time 
PCR Technik etabliert worden. Für das Jahr 
2015 ist die Einführung des Nachweises von 
thermophilen Campylobacter und pathogenen 
Yersinia enterocolitica mittels real-time PCR 
geplant. Diese können durch die Kombina-
tion mit den kulturellen Standardverfahren 
zu einem schnelleren Ergebnis und zu einer 
höheren Nachweisrate führen.

Die PCR-Technik beruht auf der gezielten 
Vervielfältigung (Amplifizierung) von Ab-
schnitten in der DNA (Desoxyribonuklein-
säure) eines z. B. Bakteriums und ist damit 
sehr spezifisch. Anders als bei der konven-
tionellen PCR, bei der das s. g. Amplifikat 
erst nach Ablauf der Reaktion sichtbar und 
damit auswertbar gemacht wird, wird bei der 
real-time PCR die Zunahme von Fluoreszenz 
gemessen, die mit der Zunahme der Menge 
des Amplifikats korreliert. Dies geschieht 
bereits während der Durchführung in Echtzeit 
(„real-time“) und ermöglicht ggf. vor Ablauf 
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In einer erfolgreichen Einführungsphase in 
unserem Haus wurden die Untersuchungen 
einer Reihe von Proben mittels real-time 
PCR- und den kulturellen Standardverfahren 
zunächst parallel durchgeführt. In die Routi-
neanalytik integriert werden die Lebensmittel 
nach der Anreicherung zunächst mittels real-
time PCR untersucht. Bei einem negativen 
Nachweis ist die Analyse beendet und wird als 
negativ auf das Vorkommen des entsprechen-
den Keims begutachtet. Bei einem positiven 
PCR-Nachweis wird die Probe kulturell weiter 
untersucht und durch die Isolierung des so 
genannten kulturmorphologischen Korrelats 
bestätigt. Der Keim wird einer abschließen-
den Charakterisierung zumeist biochemisch, 
immunologisch oder auf Proteinebene mittels 
des MALDI-TOF-MS unterzogen und/oder ins 
entsprechende Nationale Referenz- bzw. Kon-
siliarlabor versendet. Ein Screening mittels 
real-time PCR erlaubt in der Routineanalytik 
die Fokussierung auf die lediglich positiven 
Proben.

Mit den etablierten real-time PCR Verfahren 
steht dem CVUA-OWL seit Ende 2014 ein si-
cheres molekulares Schnellnachweissystem 
für die wichtigsten Pathogene in Lebensmit-
teln zur Verfügung. In Kombination mit den 
kulturellen Standardmethoden ergibt sich 
damit die Möglichkeit zur Verbesserung der 
Lebensmittelsicherheit und des Verbraucher-
schutzes.

(eae) untersucht, das in Kombination mit 
stx1/2-Varianten bei EHEC vorkommt und 
zumeist schwere gesundheitliche Kompli-
kationen beim Menschen hervorruft. Damit ist 
zu diesem Zeitpunkt bereits eine Einstufung 
als STEC oder potentieller EHEC möglich. 

Ebenfalls kann die für den Menschen poten-
tiell gefährliche Spezies Listeria monocyto-
genes spezifisch von den zumeist harmlosen 
Vertretern der Gattung Listeria abgegrenzt 
werden.

Der etablierte PCR-Nachweis für die thermo-
philen Campylobacter-Spezies differenziert 
im Gegensatz zu den kulturellen Verfahren 
auf Spezies-Ebene C. jejuni, C. coli und C. lari.

Der kulturelle Standardnachweis von Yersinia 
enterocolitica dauert mindestens 7 Tage. 
Dennoch ist auch dann eine Differenzierung 
zwischen den präsumtiv pathogenen und 
den apathogenen Stämmen ohne zusätzliche 
Charakterisierung nicht möglich.

Der Yersinia-Nachweis mittels real-time PCR 
detektiert den Abschnitt eines Gens (ail), das 
lediglich die pathogenen Vertreter von Yersi-
nia enterocolitica besitzen.

Ernährung und Gesundheit

Zweigeteilte Fertigplatten 
mit XLD-Agar und chromo-

genem Salmonella-Agar 
für die kombinierte Salmo-

nellen-Anzucht (Quelle: 
Fa. Oxoid)

Nachweis eines pathogenen Bakteriums mittels 
real-time PCR. Typischer Verlauf von Amplifikations-
kurven bei einem positiven Nachweis
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meisten anderen pflanzlichen Lebensmittel 
beträchtlich übersteigt. Des Weiteren gelten 
Getreideprodukte als wichtige Quelle für 
Spurenelemente, wie Kupfer, Chrom, Mangan 
und Selen.

Bei der Stärke handelt es sich um ein Kohlen-
hydrat, das im Körper nur langsam in die ein-.
zelnen Zuckerbausteine aufgespalten und 
aufgenommen wird. So sorgt die Stärke für 
einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel, eine 
lang anhaltende Sättigung und eine ausgewo-
gene Leistungsfähigkeit. Die unverdaulichen 
Ballaststoffe verbessern den Sättigungs-
effekt und greifen regulierend in die Darm-
tätigkeit ein.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung – 
DGE empfiehlt für eine vollwertige Ernährung 
den reichlichen Verzehr von Getreideproduk-
ten (10 Regeln der DGE – www.dge.de).

(Beliebte) Getreideprodukte sind Schrot, 
Mehl, Grieß, Kleie, Grütze (grob zerkleinerte 
Körner), Graupen (rund polierte Körner) und 
Getreideflocken. Getreideerzeugnisse gehö-
ren zu den wichtigsten Grundnahrungsmit-
teln, da sie sehr nährstoffreich und verhält-
nismäßig preiswert sind.

Frühstücksprodukte (Cerealien und 
Müslimischungen)
Der Begriff Cerealien ist abgeleitet von der 
Göttin Ceres, die in der römischen Mythologie 
eine sehr wichtige Gottheit der Feldfrüchte 
und des Ackerbaus ist. In der Werbesprache 
meistens in einer vom englischen „breakfast 
cereals“ übernommenen, eingeschränkten 
Bedeutung ein „Frühstücksprodukt aus 
Getreide“.

Mit oder ohne Zutaten sind solche Getreide-
produkte und -mischungen bei vielen Ver-

Müsli als Beitrag zur gesunden Ernährung
Wer sich falsch ernährt, kann krank werden. 
Eine ausgewogene Ernährung wirkt sich po-
sitiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden 
aus. Unsere heutige Ernährungssituation wird 
oft durch die Schlagworte „zu viel, zu fett, zu 
süß, zu salzig“ charakterisiert. Im Rahmen 
dieses Beitrags möchten wir klären, ob unser 
„tägliches“ Müsli einen Betrag zur gesunden 
Ernährung leisten kann?

Ganze Getreidekörner weisen den höchsten 
Gehalt an wichtigen Nährstoffen auf, die in 
den Randschichten des Korns enthalten sind.

Getreide und Getreideprodukte enthalten 
sehr wenig Fett, geringste Anteile an einfa-
chen Kohlenhydraten (Typ Zucker) und kaum 
Natrium. Sie liefern überwiegend komplexe 
Kohlenhydrate vom Stärketyp und beachtliche 
Mengen von pflanzlichem Eiweiß. Vollkorn-
produkte zeichnen sich darüber hinaus durch 
einen hohen Mineralstoffanteil aus, wobei 
insbesondere Calcium, Eisen, Kalium und 
Magnesium erwähnenswert sind, sowie an 
Vitaminen der B-Gruppe.

Getreideprodukte besitzen einen hohen 
Ballaststoffgehalt, der denjenigen der 

Längsschnitt durch ein Getreidekorn
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braucher in Naturkostläden oder entspre-
chenden Abteilungen im Lebensmitteleinzel-
handel auch aus lose angebotenen Zutaten 
sein ganz persönliches Müsli zusammenstel-
len. Außer als Flocken werden Getreidepro-
dukte auch „gepoppt“ angeboten (Popcorn, 
Puffreis). Dabei werden Getreidekörner (Mais, 
Weizen, Reis) unter Druck mit Dampf behan-
delt. Beim raschen Ablassen des Dampfes 
blähen sie sich auf und vergrößern dabei ihr 
Volumen um ein Vielfaches. Anschließend 
werden diese Produkte meist mit Honig, Zu-
cker, Salz oder anderen Zutaten überzogen.

Das Angebot an Getreide-Frühstücksproduk-
ten in einem Supermarkt ist vielfältig, wovon 
sich jeder bei seinem Lebensmitteleinkauf 
selbst überzeugen kann. Neben den bekann-.
ten getreideflockenbasierten Produkten fin-
den sich auch so genannte gebackene Müslis, 
die häufig mit dem Zusatz „Knusper“ oder 
„Crunchy“ angeboten werden. Diese Erzeug-
nisse werden aus Müslimischungen unter 
Zusatz von Fett und Zucker in einem Backofen 
erhitzt und die erkaltete und er-.
starrte Masse anschließend zerkleinert „ge-
brochen“ wodurch das typische klumpige 
Aussehen entsteht. Durch die kalorienreichen 
Zutaten stehen derartige Produkte häufig 
in der Ernährungskritik.

brauchern ein wichtiger Bestandteil des 
Frühstücks. Neben Haferflocken und Mais-
flocken finden sich auch Weizen-, Gersten- 
und Dinkelflocken. Besonders beliebt sind 
Trockenmischungen aus rohem, gequetsch-
tem Getreide, Trockenfrüchten, Nüssen und 
weiteren Zutaten wie Honig oder Schokolade.

Der ursprüngliche „Erfinder“ des Müslis war .
der Schweizer Arzt Maximilian Oskar Bircher-
Benner (1867–1939). Im Jahr 1900 stellte 
Bircher-Benner seinen Kollegen im Rahmen 
seiner ärztlichen Therapien zum ersten Mal 
das Müsli als Heilnahrung vor. Das Original 
Birchermüsli besteht aus folgenden Zutaten: 
einem Esslöffel Haferflocken (über Nacht in 
drei Esslöffeln Wasser eingeweicht), einem 
Esslöffel Zitronensaft, einem Esslöffel Kon-.
densmilch, 200 g geriebenem Apfel und ein-.
em Teelöffel gehackten Haselnüssen oder 
Mandeln. Bircher-Benner verwendete Kon-
densmilch, weil zur damaligen Zeit eine 
Tuberkuloseepidemie herrschte und nicht 
abgekochte Milch als Tuberkuloseüber-.
träger galt.

Müsli kann „pur“ gegessen werden, wird 
jedoch meist in Milch, Joghurt oder Quark 
angerührt und ist ein wichtiger Bestandteil 
der Vollwert-Ernährung. Handelsüblich sind 
Fertigmischungen, daneben kann der Ver-

Früchtemüsli

Gebackenes Müsli mit Trockenfrüchten
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arbeiten und verwenden lassen, wird der 
Buchweizen unter praktischen Gesichtspunk-
ten dem Getreide zugerechnet. Die Bezeich-
nung Buchweizen verdankt die Pflanze dem 
Aussehen ihrer braunen dreikantigen Früch-
te, die wie Miniausgaben von Bucheckern 
aussehen. Besonders für Menschen, die un-
ter Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) leiden 
sind diese Pseudocerealien ein vollwertiger 
Getreideersatz.

Fazit: Beachtet man die oben aufgeführten 
Hinweise so ist ein Müsli zum Frühstück oder 
als kleine Zwischenmahlzeit, wegen seines 
hohen Sättigungsgrades und seines hohen 
Gehalts an Vitaminen, Mineral- und Ballast-
stoffen, ein wertvoller Beitrag zur gesunden 
Ernährung.

Saure Süßwaren für Kinder –  
eine Gesundheitsgefahr?
Eine Beobachtung des Marktes zeigt, dass 
immer mehr Kinder-Süßwaren angeboten 
werden, die als Spielzeug schön bunt zu-
rechtgemacht sind und Kinderaugen magisch 
anziehen. Darüber hinaus gibt es auch eine 
ganze Anzahl an Kinder-Süßwaren mit kras-
sen Farben, ausgefallenen Formen wie Mons-
ter und abgeschnittenen Gliedmaßen und in 
Hartkaramellen eingelassene Insekten.
 

Kinder und Jugendliche stellen eine beson-
ders wichtige Zielgruppe der Cerealienher-
steller dar. Nach dem Grundsatz „das Auge 
isst mit“ werden speziell für diese Verbrau-
chergruppe immer wieder neue Formen 
(Ringe, Kügelchen, Figuren) geschaffen.
 
Neben synthetischen Vitaminen wird eine 
Vielzahl von Geschmacks- und Farbstoffen 
zugesetzt. Da diese Produkte auch häufig mit 
reichlich Zuckerzusatz hergestellt werden 
sind sie aus ernährungsphysiologischer Sicht 
nicht empfehlenswert.

Die Herstellungsart sagt im Übrigen nichts 
über die Qualität der Produkte aus. So wer-
den z. B. auch Cornflakes aus kontrolliert-
biologischem Maisanbau – häufig unter 
Einsatz des Extruderverfahrens – hergestellt. 
Extrudierte Frühstückscerealien gehören 
zu den Lebensmitteln, bei denen deutliche 
Gehalte an Krebs erzeugendem Acrylamid 
auftreten können.

Solange die Hersteller nicht über Verfahren 
zur Minderung der Acrylamid-Belastung 
verfügen, sind sie daher insbesondere für 
Kinder und Jugendliche nicht oder nur ein-
geschränkt zu empfehlen.

Pseudo-Getreide
Eine gewisse Sonderstellung nehmen die 
Pseudocerealien Amaranth (Fuchsschwanz-
gewächs) und Quinoa (Gänsefußgewächs) 
ein. Ihr Eiweißgehalt ist höher als der von 
Getreidearten.

Buchweizen gehört botanisch zu den Knöte-.
richgewächsen und ist damit ein enger Ver-
wandter von Rhabarber und Sauerampfer. 
Weil aber die Buchweizenkörner in ihrer Zu-
sammensetzung dem Getreide sehr ähnlich 
sind und sich darüber hinaus auch so ver-
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Ein Schokomüsli mit gepopptem Amaranth  
(kleine weiße, Hirse ähnliche Kügelchen)
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Dass Zitronensäure die Haut angreift, zeigt 
ebenfalls die Anwendung in der Kosmetik 
als Peelingmittel. Ziel eines Peelings ist 
die Entfernung von obersten Hornschichten 
und eine Aufhellung von Pigmentierungen. 
Bereits bei 5–15 %iger Säure treten leichte 
Hautirritationen wie Rötung der Haut und ein 
Kribbelgefühl auf. Höhere Konzentrationen 
(>20 %) werden für eine Schälbehandlung der 
Haut verwendet.

Ein weiteres Beispiel einer Zitronensäurean-
wendung ist das Entkalken von Haushaltsge-
räten. Hier sind Säuregehalte von 25–30 % .
anzutreffen. Der Entkalker ist mit dem Warn-
hinweis „reizend“ versehen, jedoch nicht zum 
Verzehr bestimmt!!!

Trotz dieser Kenntnisse kommen immer wie-
der speziell für Kinder hergestellte Süßwaren 
auf den Markt, die extrem hohe Säuregehalte 
aufweisen. Exemplarisch werden einige Bei-
spiele aufgeführt, die hier zur Untersuchung 
eingeliefert wurden:

Bei dieser Süßware handelt es sich um einen 
zuckerhaltigen Lutscher, der nach Angaben 
des Herstellers in ein Schleckpulver getaucht 
und anschließend immer wieder abgeleckt 
werden soll. Man verzehrt somit zunächst .
das Schleckpulver und anschließend die Hart-.
karamelle. Der Zitronensäuregehalt des 

Sehr häufig steht nicht die Süßware im Vor-
dergrund, sondern eher die Ausgefallenheit 
mit der die Produkte angeboten werden oder 
das mitgelieferte Spielzeug.

Auch Kinder-Süßwaren mit sehr hohen 
Säuregehalten sind weiterhin der Renner. 
Sie werden mit Hinweisen wie „extra sauer“, 
„super sauer“, „halte durch“ in den Verkehr 
gebracht. Kinder fühlen sich von derartigen 
Produkten regelrecht angezogen und be-
nutzen sie vielfach als Mutprobe.

Ein pH-Wert von 7 im Mund ist normal. Mit 
einem sauren Bonbon sinkt er jedoch auf 
unter 5,5. Bei sauren Dauerlutschern, die 
über einen längeren Zeitraum gelutscht 
werden, kann der pH-Wert sogar auf 3 fallen. 
Durch die Säure werden Mineralien aus 
dem Zahnschmelz gelöst. Die Schutzschicht 
der Zähne verschwindet und durch den bei 
Süßwaren ebenfalls vorhandenen Zucker 
kann sich Karies bilden. Das Argument, dass 
Zitronensäure in Verbindung mit Zucker auch 
in Obst vorkommt, kann nicht gelten, da man 
unrealistisch viel Obst essen müsste, um auf 
die gleichen Säuregehalte zu kommen.

Nicht nur die Zähne werden durch Säure 
angegriffen, sondern auch die Haut und die 
Schleimhäute. Nach einer Stellungnahme des 
Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) 
kann es bei höheren Gehalten von wässrigen 
Zitronensäure-Lösungen zu erheblichen Re-
aktionen kommen. Die Einflussfaktoren dabei 
werden von der Konzentration, dem pH-Wert,.
der Einwirkdauer und der Häufigkeit be-
stimmt.

Eine Studie zeigte, dass eine 5-minütigen 
Anwendung einer 50 %igen Zitronensäure-
Lösung auf die Zunge von Hunden zu schwe-
ren Ulzerationen und Zellschädigung führte.

Ernährung und Gesundheit

Schleckpulver mit Lutscher
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Bei dieser Kindersüßware am Stiel handelt 
es sich um einen ca. 5 cm großen, harten Ball 
aus einem Kaugummikern und einer harten 
Hartkaramellmasse. Der Ball war mit wei-
ßem Pulver behaftet. In der Pulverschicht, .
die als erstes abgeleckt wird, fanden wir ei-
nen Säuregehalt von 40 % und einen pH-Wert 
von 1,6. Auch bei dieser Süßware lehnten die 
Prüfpersonen eine zweite Verkostung ab. 

Gefährlich 
war auch eine 
Süßware, die in 
flüssiger Form 
für Kinder ange-
boten wurde. 
Sie war in 
kleinen Pump-
sprayflaschen 
gefüllt. Die 
Kinder sollten 
sich die Flüs-
sigkeit in den 
Mund sprühen. 
Der Säuregehalt 
der Flüssigkeit 
wurde mit bis zu 
15 % ermittelt.

Dabei bedachte man aber nicht, dass dies 
regelrecht auch ins Auge gehen kann!

Diese Süßware wurde letztendlich vom BfR 
als nicht sicher eingestuft, da es zu einer 
Schädigung des Zahnschmelzes, einer 
Beeinträchtigung der unteren Atemwege und 
möglicherweise auch zu einer Schädigung 
der Augen kommen kann. Hier hilft auch 
kein Hinweis „nicht in die Augen sprühen“, 
denn Kinder besitzen einen Spieltrieb und 
viel Phantasie, welches Erwachsene häufig 
staunen lässt.

Schleckpulvers betrug hier 22 %. Vergleichbar 
mit einem Peelingmittel oder einem Haus-
haltsentkalker.

In der Füllung, der mit Säure gefüllte Kau-
gummistange, wurde ein Zitronensäuregehalt 
von sage und schreibe 62 % ermittelt. In die-
sem Fall wird ein Stück der Kaugummistange 
in den Mund geführt und zerbissen. Die Säure 
wird durch das Zerkauen im Mund sofort 
freigelegt und hat Kontakt mit der Zunge, den 
Schleimhäuten und den Zähnen. Erst nach 
häufigem Kauen, wodurch der Speichelfluss 
angeregt wird, kann eine Verdünnung der 
Säure erreicht werden. Bei der sensorischen 
Prüfung trat nur nach einmaligem Verzehr 
eines 3 cm langen Kaugummistückes bei den 
Prüfpersonen eine lang anhaltende Gefühl-
losigkeit auf der Zunge bis hin zu einer Rei-.
zung des Zahnfleisches und des Rachen-
bereiches auf.

Kaugummistange

Sprayflasche

Ball am Stiel
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Im Berichtsjahr 2014 wurden in einem Schwer-
punkt 14 Wimperntuschen unterschiedlicher 
Farben auf ihren mikrobiologischen Status, 
die verwendeten Konservierungsstoffe sowie 
ihrer Einsatzkonzentrationen hin untersucht.

Keine pathogenen Keime nachweisbar
Die VO (EG) 1223/2009 sieht keine Grenzwerte 
für mikrobielle Parameter vor. Kosmetische 
Mittel müssen jedoch sicher sein, wenn sie 
vom Verbraucher verwendet werden.

Hierbei ist durchaus die mikrobielle Belastung 
zu betrachten. Daher werden zur Beurteilung 
Richtlinien3) herangezogen, die zwar keinen 
rechtsverbindlichen Charakter haben, jedoch 
durchaus dazu geeignet sind, die Sicherheit 
eines kosmetischen Produktes einzuschätzen. 
Hierfür werden kosmetische Produkte in zwei 
Kategorien eingeteilt:

Kategorie 1: .
Produkte für Säuglinge und Kleinkinder oder 
zur Anwendung im Bereich der Augen.

Gesamtlebendkeimzahl für aerobe mesophile 
Mikroorganismen: nicht mehr als 102 kolonie-

Mascara – Wimperntusche 
„dunkler, dichter, länger“
Bei einem Mascara bzw. einer Wimpern-
tusche handelt es sich um ein kosmetisches 
Mittel zum vorübergehenden Färben der 
Wimpern. Die Historie von Wimperntusche 
lässt sich bis in die Zeit der Ägypter zurück 
datieren. Bereits damals galt es Wimpern 
mit Hilfe von Pigmenten dunkler zu färben. 
Jedoch erst im 20 Jahrhundert wurde es so 
modern die Wimpern dunkler, dicker und 
länger zu schminken, dass 1917 der erste 
Mascara mit einem Auftrage-Bürstchen für 
den täglichen Bedarf industriell gefertigt und 
verkauft wurde. Im Laufe der Zeit entwickelt 
sich der Mascara im Wandel der Ansprüche 
und der jeweiligen Mode weiter 1).

Die auf dem Markt erhältlichen Produkte 
sind je nach gewünschtem Effekt flüssige bis 
dickflüssige Emulsionen, die mittels eines 
Rundbürstchens oder Kamms aufgetragen 
werden. Wenn die Wimpern nicht nur farblich 
und in der Dicke verändert werden, sondern 
auch Verlängerungs-Effekte eintreten sollen, 
werden Fasersubstanzen, die an den natür-
lichen Wimpern hängen bleiben, zugesetzt. 
Diese sorgen für einen verlängerten und 
verdichteten Effekt der Wimpern 2).

Da es sich bei dem menschlichen Auge um 
einen sensiblen Bereich handelt, muss dies 
bei der Produktion und auch bei der Beurtei-
lung der Sicherheit eines Mascaras berück-
sichtigt werden. Die Zusammensetzung und 
die Wahl der eingesetzten Bestandteile muss 
sorgfältig getroffen werden um z. B. eine 
bakterielle Kontamination und damit eine 
Gefährdung des Augenbereiches zu reduzie-
ren bzw. auszuschließen.

Kosmetika und Bedarfsgegenstände
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Auswahl Wimperntusche (Beispielbild)
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pathogen sind. Es ist daher nicht davon aus-
zugehen, dass die Verwendung der Wimpern-
tusche zu einer Infektion am Auge führt.

Konservierungsstoffe sichern .
die mikrobielle Stabilität
Die Zusammensetzung bezüglich der ver-
wendeten Konservierungsstoffe wurde bei 11 
Wimperntuschen analytisch überprüft. Auch 
hier sind die Ergebnisse als positiv zu werten: 
die eingesetzten Konservierungsstoffe liegen 
alle deutlich unter den erlaubten Höchst-
mengen. 

Es zeigt sich, dass Phenoxyethanol für diese 
Produktgruppe bevorzugt eingesetzt wird. Von 
den vorliegenden Wimperntuschen kommt 
eine sogar ganz ohne den Zusatz eines Kon-
servierungsstoffes aus, 6 werden mit nur 
einem Konservierungsstoff versetzt und bei 
den weiteren Wimperntuschen wird zur Pro-
duktstabilität ein Konservierungsstoffsystem 
eingesetzt.

bildende Einheiten pro Gramm bzw. Milliliter 
(KbE/g bzw. ml).

Kategorie 2: .
Sonstige Produkte

Gesamtlebendkeimzahl für aerobe mesophile 
Mikroorganismen: nicht mehr als 103 KbE/g 
oder ml. 

Darüber hinaus sollen keine pathogenen Kei-
me in den Produkten vorhanden sein. Unter 
pathogenen Keimen sind solche zu verstehen, 
die beim Menschen zu einer potentiellen .
Erkrankung führen. Bei Kosmetika sind hier .
z. B. Pseudomonas aeruginosa, Staphylo-.
coccus aureus, Candida albicans oder Esche-
richia coli relevant. 

Wimperntuschen sind der Kategorie 1 zuzu-
ordnen und sollten nicht mehr als 102 KbE/g 
bzw. ml aufweisen.

Bei den untersuchten Proben waren 50 % 
bezüglich der mikrobiellen Belastung unauf-
fällig. Jede zweite Mascara-Probe zeigte eine 
leichte, aber noch unter den Empfehlungen 
der Kategorie 1 liegende Belastung. Nur eine 
Probe lag deutlich über der empfohlenen 
Gesamtkeimzahl für aerobe mesophile Mikro-
organsimen von 1,0 x 102 KbE/mL. 

Erfreulicherweise ergab die Differenzierung 
der Proben mit mikrobieller Belastung, dass 
es sich hierbei um ubiquitär vorkommende 
Bakterien handelt, die weder produktspezi-
fisch noch für einen gesunden Menschen 

Aerobe mesophile 
Mikroorganismen

nicht 
nachweisbar

< 1,0 · 102

KbE/mL
> 1,0 · 102

KbE/mL

Anzahl unter-
suchte Proben 7 6 1

Tabelle 1: Zusammenfassung mikrobiologischer 
Befund der untersuchten Wimperntuschen

Beispiel-Liste der Ingredients mit einem  
Konservierungsstoffsystem

Konservierungsstoff Häufigkeit
ca. Einsatz-

konzentration 
[mg/kg]

Methylisothiazolinone 2 40–50
Phenoxyethanol 7 4.000–8.000
Benzoesäure 1 10
Sorbinsäure 1 2.200
Methylparaben 3 600–800
Ethylparaben 3 500–600
Propylparaben 3 100–400
Butylparaben 1 100

Tabelle 2: Nachgewiesene Konservierungsstoffe in 
Wimperntuschen (Mehrfachnennung möglich)
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Rubrizierung

Gefallen wieder zurück in den Aufsteller zu 
legen. 

Eine Kontamination durch den Verbraucher 
mit Umgebungskeimen (Umwelt, Haut, 
Krankheitserreger) ist so möglich. Die An-.
gabe der Verwendungsdauer nach dem 
Öffnen (PAO) kann für den nachfolgenden 
Verbraucher bei einem solchen Verhalten 
nicht sichergestellt werden.

Hier sind Hersteller und Händler gefragt. 
Mittlerweile ist es daher üblich, dass Tester 
dem Verbraucher zur Verfügung gestellt wer-
den. Diese sollten auch im eigenen Interesse 
von den Verbrauchern benutzt werden.

Quellen:
-	 VO (EG) 1223/2009: Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 über kosmetische Mittel (Text von Bedeutung 
für den EWR)(ABl. Nr. L 342 S. 59, ber. ABl. 2012 Nr. L 318 
S. 74, ABl. 2013 Nr. L 72 S. 16) Celex-Nr. 3 2009 R 1223; 
Zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 1004/2014 vom 
18.9.2014 (ABl. Nr. L 282 S. 5)

(1)	Victoria Sherrow, „Encyclopedia of Hair: A Cultural .
History“, Library of Congress Cataloging-in-Publication 
Data, 2006.

(2)	Fey, H., Otte, I., „Wörterbuch der Kosmetitik – Maskara-
präperate“, 4. neu bearbeitete Auflage, Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1997.

(3)	Scientific Committee on Consumer Safety SCCS THE 
SCCS‘S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COS-
METIC SUBSTANCES AND THEIR SAFETY EVALUATION 8th 
REVISION, SCCS/1501/12, The SCCS adopted this opinion 
at its 17th plenary meeting of 11 December 2012, pp. 75

Informationen zu den eingesetzten Konser-
vierungsstoffen erhält der Verbraucher aus 
der Ingredientsliste. Hier sind alle Bestand-
teile des kosmetischen Mittels aufgelistet.

Mögliche Eintragsquelle
Einige Hersteller sind mittlerweile dazu über-
gegangen ihre Produkte so zu verschließen, 
dass der Verbraucher eine Versiegelung öff-
nen muss, um das kosmetische Mittel nutzen 
zu können. Dies kann jeweilig durch einen 
Schrumpffolie mit perforierter Naht erfolgen, 
das vollständige Verpacken in Papierkartons, 
eingeschweißt in Kunststofftrays oder durch 
Anbringung der Diebstahlsicherung über dem 
Drehverschluss. So kann auch der Verbrau-
cher im Laden erkennen, ob das Behältnis 
mit der Wimperntusche schon einmal geöff-
net wurde. Jedoch zeigt sich auch, dass dies 
nicht immer vor einem Befall schützt.

Die versiegelten Produkte weisen in dieser 
stichprobenartigen Untersuchung nur eine 
geringfügig niedrigere Belastung auf. Jedoch 
kann der Verbraucher bei versiegelten Pro-
dukten davon ausgehen, dass keine weitere 
Kontamination des Produktes möglich ist und 
dass ein geeignetes Konservierungsstoffsys-
tem in der Regel kein weiteres Wachstum 
ermöglicht.

Kritisch zu hinterfragen ist jedoch auch 
die Gewohnheit mancher Verbraucher die 
ausgestellten, nicht versiegelten Produkte im 
Geschäft aufzudrehen, die Bürsten heraus-
zuziehen, eventuell auszutesten und bei nicht 
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Verpackungen 
versiegelt

Verpackungen 
nicht versiegelt

Anzahl 9 6

aerobe mesophile 
Mikroorganismen 
nachweisbar [%]

44,4 50

Angabe der Verwendungsdauer nach dem Öffnen 
mit 12 Monaten
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mobilisiert wird. Deshalb sind Chrom(VI)- im 
Gegensatz zu Chrom(III)-Verbindungen toxiko-
logisch kritischer zu bewerten. Insbesondere 
bei empfindlichen Personen kann dies zu 
einer Sensibilisierung führen und letztendlich 
in einer Allergie enden. Diese äußert sich 
meist in Form einer typischen Kontaktallergie, 
d. h. durch Rötung und Juckreiz der Haut. Bei 
chronischer Belastung, z. B. durch Lederar-
beitshandschuhe im Berufsleben, können sich 
aber auch Ekzeme bilden.

Details zu dem komplexen dermatologischen 
Vorgang und dessen toxikologischen Bewer-.
tung sind der Stellungnahme Nr. 017/2007 .
des Bundesinstituts für Risikobewertung 
(BfR) vom 24. Mai 2007 zu entnehmen .
(www.bfr.bund.de/cm/343/bfr_empfiehlt_.
allergie_ausloesendes_chrom_in_lederpro-
dukten_streng_zu_begrenzen.pdf).

Eine derartige Mobilisierung von Chrom(VI) 
aus chromgegerbtem Leder kann durch Steu-
erung des technischen Gerbprozesses, aber 
auch durch gezielten Einsatz von Gerberei-
Hilfsstoffen verhindert werden. Um die Ge-
sundheit der Verbraucher vor einer Belastung 
mit Chrom(VI)-Verbindungen zu schützen, 
gibt es im Rahmen der Bedarfsgegenstände-
verordnung eine konkrete Rechtsvorgabe. 
Nach § 5 dürfen bei dem Herstellen von z. B. 
Leder-Bekleidung keine Verfahren ange-
wendet werden, die bewirken, dass in dem 
Bedarfsgegenstand Chrom(VI) mit dem amt-
lichen Untersuchungsverfahren nachweisbar 
ist. Die Nachweisgrenze liegt bei 3mg/kg.
Seit Inkrafttreten der nationalen Rechtsre-
gelung im Jahr 2010 und der zuvor geführten 
jahrelangen Diskussion zu den Auswirkungen 
auf den Menschen bei Kontakt mit Chrom(VI) 
belasteten Ledererzeugnissen, hat sich die 
Marktsituation gebessert. Dies ist auch darauf 
zurückzuführen, dass Leder, die weltweit pro-

Krabbelschuhe aus Leder –  
schadstofffreie Naturprodukte?
Als Leder bezeichnet man die gegerbte Haut 
von Tieren. Um Leder herzustellen werden 
die Tierhäute nach dem Schlachten einem 
Gerbprozess ausgesetzt, der in der Regel 
mit chemischen Substanzen erfolgt. In mehr 
als 80 % der Fälle wird eine Chromgerbung 
durchgeführt. Dazu werden üblicherweise 
Chrom(III)-Salze verwendet, die die Tierhaut 
konservieren und ihre natürliche innere .
Faserstruktur bewahren sollen.
 
Leder sind einzigartige Flächenwerkstoffe, .
die je nach Herkunft, z. B. von Rindern, 
Schafen, Ziegen, Schweinen u. a. Tieren, ganz 
unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. 
Aufgrund der Reiß- und Schnittkantenfes-
tigkeit, sowie ihrer Elastizität und Witter-
ungsbeständigkeit, lassen sich daraus die 
unterschiedlichsten Bedarfsgegenstände 
und Verbraucherprodukte herstellen, z. B. 
Schuhe, Hosen, Handschuhe, Gürtel, Taschen, 
Geldbörsen, Brillenetuis und vieles mehr.
Alle diese Produkte haben in der Regel einen 
direkten und länger andauernden Hautkon-
takt, so dass es wichtig ist, dass Leder keine 
Schadstoffe enthält, die auf den Menschen 
einwirken können.

Im chemischen Gerbprozess werden Chrom-.
(III)-Salze eingesetzt, die je nach technischem 
Verfahren eine oxidative Umwandlung zu 
Chrom(VI)-Verbindungen erfahren können. 
Dies kann durch Einwirken von alkalischen 
Hilfsmitteln wie Ammoniak, sowie durch 
Klebstoffe, aber auch aufgrund von Verun-
reinigungen in den Gerbstoffen erfolgen.

Chrom in der VI-wertigen Oxidationsstufe ist 
leichter bioverfügbar und wird von Hautzellen 
aufgenommen, wenn es aus dem Leder unter 
physiologischen Bedingungen (z. B. Schwitzen) 

Kosmetika und Bedarfsgegenstände60



Babyfachgeschäften oder in Drogeriemärkten, 
lose mit Etikett im besonderen Einzelhandel 
oder gefertigt in Heimarbeit mit Direktver-
marktung und natürlich über das Internet.
Gerade beim Internet kann es sich um einen 
unbedarften Einkauf aus Fernost handeln, 
der somit direkt importiert und in Deutsch-
land vermarktet wird. Dabei sollte sich der 
Inverkehrbringer darüber im Klaren sein, 
dass er als „Hersteller“ die volle Verantwor-
tung für die Produktsicherheit trägt und der 
Käufer sollte beim Einkauf nachfragen aus 
welchem Land die Krabbelschuhe stammen.
Eine Nachfrage zur Herkunft des Leders 
sollte auch erfolgen, wenn jemand in Heimar-
beit derartige Krabbelschuhe produziert und 
anschließend verkauft oder verschenkt. Hier 
können ggf. ein Zertifikat und ein konkreter 
Prüfbericht zu dem eingekauften Leder eine 
gewisse Sicherheit bieten.

Auf der sicheren Seite ist man auf jeden Fall, 
sowohl als Hersteller/Importeur als auch 
als Käufer/Verbraucher, wenn das Leder gar 
nicht mit Hilfe von Chrom-Salzen hergestellt 
wurde. Zumal es neben der Chromgerbung 
auch noch die Möglichkeit der pflanzlichen 
Gerbung gibt. Diese Art der Herstellung 
erfolgt bisher aber nur bei ca. 10 % der am 
Markt erhältlichen Leder und wird durch 
entsprechende Kennzeichnung ausgelobt.

duziert und vermarktet werden, inzwischen 
häufiger kontrolliert und geprüft werden.
Da Leder langlebig sind, werden z. T. auch 
künstliche Alterungsprozesse mit berücksich-
tigt, denn eine Verschiebung des chemischen 
Gleichgewichts von Chrom(III) zu Chrom(VI) 
wird z. B. durch Einflüsse wie Luftfeuchtigkeit 
und hohe Temperaturen – Witterungsbedin-
gungen, die in Fernost häufig anzutreffen sind 
– begünstigt. Im zurückliegenden Jahr 2014 
wurden im Rahmen eines Bundesüberwa-
chungsprogramms diverse Ledererzeugnisse 
auf deren Chrom(VI)-Belastung untersucht. 
Eine Auswertung der gesammelten Daten 
wird vom Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) vorgenom-
men und liegt z. Zt. noch nicht vor. Auch wir 
haben entsprechende Proben erhalten. Bei 
einer besonderen Produktgruppe ergaben 
sich Auffälligkeiten.

Insgesamt wurden 18 Proben Baby-Krab-
belschuhe aus Leder untersucht. Davon 
wiesen sechs Proben (= 33 %) eine Belastung 
mit Chrom(VI) auf. Bei fünf Proben lagen 
die Gehalte zwischen 4,0 und 7,3 mg/kg 
und bei einer Probe wurden sogar 13,7 mg/
kg Chrom(VI) festgestellt. Diese auffälligen 
Gehalte waren, sofern unterschiedliche Leder 
verwendet wurden, immer in der Decksohle 
nachweisbar, die direkt mit der Fußsohle in 
Kontakt kommt.

Krabbelschuhe erfreuen sich einer gewissen 
Beliebtheit und werden auch gerne als Ge-
schenk für Babys mitgebracht. Es ist vorher-
sehbar, dass sie direkt mit der empfindlichen 
Haut dieser sensiblen Verbrauchergruppe in 
Kontakt kommen. Nach unseren Ergebnissen 
ist beim Kauf eines solchen Produktes Vor-
sicht geboten. Diese Art von Schuhen werden 
über verschiedene Vertriebswege auf dem 
Markt bereitgestellt: in einer Fertigpackung in 

Kosmetika und Bedarfsgegenstände

Baby-Krabbelschuhe
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Autorenliste | CVUA-OWL im Überblick

Leporin, Verena 
Dr. Mehlich, Armin 
Michels, Rüdiger 
Dr. Mormann, Sascha
Dr. Nentwich, Svenja 
Pfaff, Volker 
Schlesiger, Friederike 
Dr. Seideneck, Regina 
Dr. Spiegel, Hanna 
Dr. Stolz, Manfred
Dr. Stührenberg, Birgit 
Wellnitz-Meier, Marion

153 Mitarbeiter und 3 Auszubildende

Ca. 9.700 untersuchte  
Lebensmittelproben
–	Beanstandungen ca. 1.124
–	Beanstandungsquote = 11,6 %

Ca. 40.500 untersuchte Proben  
gemäß Rückstandskontrollplan  
und Fleischhygiene
–	davon ca. 35.500 Hemmstofftests
–	Beanstandungen ca. 129
–	Beanstandungsquote = 0,4 %

Ca. 1.200 untersuchte Proben  
von Kosmetika,  
Bedarfsgegenständen 
und Tabakerzeugnissen
–	Beanstandungen ca. 188
–	Beanstandungsquote = 15,7 %

Dr. Apel, Elisabeth 
Beine, Julia
Dr. Blahak, Silvia 
Dr. Dülme, Werner 
Dr. Eydner, Maja 
Dr. Ferner, Ansgar 
Haffke, Helma
Dr. Hagen, Margit
Dr. Hanewinkel-Meshkini, Susanne 
Dr. Klees, Sylvia
Kreklow, Frank 
Krüger, Miriam 

Autorenliste

CVUA-OWL im Überblick (Stand 31.12.2014)

Ca. 1.500 untersuchte Proben von  
Futtermitteln
–	Beanstandungen ca. 37
–	Beanstandungsquote = 2,5 %

Ca. 155.300 Untersuchungen zur Diagnose 
von Tierkrankheiten
–	davon rund ca. 17.100 BSE-Untersuchungen 

Ca. 12.000 Untersuchungen zur 
Umweltanalytik 

Ca. 500 sonstige Proben

Landesweite Untersuchungsschwerpunkte 
für bestimmte Futtermittel-, Rückstands- 
und Gentechnikuntersuchungen; Regional-
schwerpunkt Bedarfsgegenstände
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